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Liebe Leserinnen und Leser,

die Wahlen zum 20. Landeselternbeirat sind abgeschlossen. Die Wahlbeteiligung war wieder einmal sehr gering, dafür wurden jedoch 
alle Schularten mit Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern besetzt, so dass das Gremium in voller Stärke mit der konstituie-
renden Sitzung im April mit seiner Arbeit beginnen kann. In ersten Gesprächen mit den neuen Mitgliedern wurde klar kommuniziert, 
dass der 20. LEB neue Maßstäbe in Sachen Transparenz und Austausch mit den Eltern an den Schulen setzen möchte, um die 
Meinungsvielfalt im Lande an das Kultusministerium heranzutragen. Man darf also gespannt sein und sich auf die kommenden drei 

Jahre freuen. Sehr negativ im Zusammenhang mit den Wahlen ist aufgefallen, dass trotz aller unserer und 
der Bemühungen des Kultusministeriums viele Eltern und Elternvertreterinnen und -vertreter erneut nicht 
Kenntnis über die Wahlen erlangt haben. Da auf allen erdenklichen Kanälen informiert wurde, muss man hier 
von einer – nicht alleine unsere Wahlen betreffenden – fahrlässigen oder gar vorsätzlichen Desinformation 
der Eltern durch eine nicht bezifferbare, aber eben nicht geringe, Anzahl von Schulleitungen sprechen. Viel-
fach sind die vom Kultusministerium an die Schulen versendeten Infobriefe Schule und Infobriefe Eltern bei 
den dortigen Eltern nicht bekannt, weil eben nicht weitergeleitet bzw. darüber informiert wurde. Das ist sehr 
schade, denn nur gut informierte Eltern können in einem guten Austausch mit der Schule die Erziehungs-
partnerschaft auch vollumfänglich wahrnehmen. 

Ebenso mehren sich in den vergangenen Wochen wieder Meldungen von Schulen, die Eltern bei der Be-
schaffung bspw. von Tablets in die Pflicht nehmen möchten und dies häufig auch schaffen, weil eben nicht 
überall bekannt ist, dass, wenn diese für den Unterricht notwendig sind, sie als Lernmittel unter die Lernmit-
telfreiheit fallen. Das bedeutet nicht, dass die Schule frei in der Entscheidung ist, diese einzusetzen, sondern 
dass sie den Schülerinnen und Schülern kostenfrei zur Verfügung gestellt werden müssen. Diese Kosten 

trägt dann letztlich der Schulträger, der auch die Administration finanzieren muss, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Auch 
hier wird gezielt Desinformation betrieben, was sehr bedauerlich ist, da die diesbezügliche Rechtslage eindeutig ist. Chancengleich-
heit fängt eben damit an, dass niemand in die Ecke gedrängt wird und eine „Bedürftigkeit“ bekennen muss, sondern jeder an der 
Schule die notwendigen Lernmittel ohne Fragen zur Verfügung gestellt bekommt. Es gibt viel zu tun, um vor allem Transparenz und 
einen Ausgleich von Ressourcen im Land zu schaffen. Hier müssen alle mit anpacken, um wirklich von „in Augenhöhe“ sprechen 
zu können. Falsche Informationen zu verbreiten ist genauso übel wie Familien die ihnen zustehenden Rechte vorzuenthalten oder 
gar zu suggerieren, dass besondere Zusatzmittel aus eigener Tasche zum Wohl der Kinder zu finanzieren notwendig wäre. Wir sind 
immer noch ein reiches Land und sollten es uns leisten wollen, allen Kindern das Beste zu bieten.

In diesem Sinne eine gute Zeit.

Michael Mittelstaedt

Michael Mittelstaedt, 
Vorsitzender des 
19. Landeselternbeirats
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Eltern fragen – Michael Rux antwortet ● ● ● 

Stichwort: Grundrecht auf Schulbildung

Informationen und Tipps  
vom Verfasser des Eltern-
Jahrbuchs 

Dieses jährlich erscheinende 
Handbuch des Schul- und  
Elternrechts für Eltern und 
Elternbeiräte an öffentlichen 
Schulen in Baden-Württem-
berg erscheint im Herbst 2022. 

ISBN: 978-3-944970-33-2. 

Es gibt auch ein „Eltern-Jahr-
buch plus“ (gedrucktes Buch 
plus E-Book).

Bestellung über den Buch- 
handel oder direkt beim Verlag.

Süddeutscher  
Pädagogischer Verlag, 
Silcherstr. 7a, 
70176 Stuttgart

www.spv-s.de

Fragen bitte an 
sib@leb-bw.de

Betreff: 
Hätten Sie es gewusst?

Eltern fragen: 
Ich kann nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre mit Unterrichtsausfall und unbe-
friedigendem Fernunterricht immer weniger verstehen, warum bei uns „Homeschooling“ 
verboten ist. Wäre es nicht besser, wir Eltern unterrichteten die Kinder selber oder stellten 
einen vierfach geimpften Privatlehrer ein?

Michael Rux antwortet: 
Das Grundgesetz (Art. 6 Abs. 1) bestimmt zwar, dass Pflege und Erziehung der Kinder 
das „natürliche Recht der Eltern“ sind, dies sei die „zuvörderst ihnen obliegende Pflicht“. 
Aber anders als z. B. in Dänemark besteht bei uns kein Recht auf „Homeschooling“, bei 
dem die Kinder außerhalb einer Schule von den Eltern oder Privatlehrkräften unterrichtet 
werden. Vielmehr gilt in Deutschland eine „allgemeine Schulpflicht“; bei uns definieren die 
Landesverfassung (Art. 14 Abs. 1) und das Schulgesetz (§§ 72 ff.), wer „schulpflichtig“ ist.
Die Bestimmung „Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates“ (Grund-
gesetz Art. 7 Abs. 1) befindet sich im Katalog der „Grundrechte“, die lange Zeit vorrangig 
als Abwehrrechte gegenüber einem allmächtigen Staat verstanden wurden: Der Staat er-
lege seinen Bürger*innen Pflichten auf und die Verfassung garantiere die verbleibenden 
Freiräume. Aber spätestens seit dem Volkszählungsurteil (1983) verstehen wir die Grund-
rechte weiter: Sie erlegen auch dem Staat Pflichten auf und konstituieren ein Recht der 
Bürger*innen auf Gewährung von entsprechenden staatlichen Leistungen. Zwar bestimmt 
unsere Landesverfassung in Art. 11 schon seit 1953: „Jeder junge Mensch hat ohne Rück-
sicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seiner Begabung ent-
sprechende Erziehung und Ausbildung“ und erlegt dem Staat auch eine entsprechende 
Leistungspflicht auf: „Das öffentliche Schulwesen ist nach diesem Grundsatz zu gestalten“, 
aber erst neuerdings hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt: „Aus Art. 2 Abs. 1 in 
Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 GG folgt ein Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber 
dem Staat, ihre Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit auch in der Ge-
meinschaft durch schulische Bildung zu unterstützen und zu fördern (Recht auf schulische 
Bildung)“.*
Aus der lesenswerten Begründung, mit der das Gericht teilweise von seiner bisherigen 
schulrechtlichen Rechtsprechung abweicht, seien hier zwei Kernsätze zitiert (Rn. 50): 
„Einen wesentlichen Beitrag hierzu leistet die Herausbildung sozialer Kompetenzen durch 
die in der Schule stattfindende soziale Interaktion der Schülerinnen und Schüler unterei-
nander und mit dem Lehrpersonal [...]. Die Schulbildung erfüllt so auch die Aufgabe, die 
elterliche Pflege und Erziehung bei der Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer 
eigenverantwortlichen Persönlichkeit zu ergänzen und durch die Herstellung gleicher Bil-
dungschancen alle Kinder und Jugendlichen zu einer selbstbestimmten Teilhabe an der 
Gesellschaft zu befähigen.“
Für mich heißt das: In den Zeiten der Monarchie war die Schulpflicht eingeführt worden, 
damit die ungebildeten Soldaten lesen, schreiben und rechnen lernen und die Befehle 
ihres Landesherrn ausführen konnten. Heute hat der demokratische Staat ein anderes, für 
unsere Gesellschaft (über-)lebenswichtiges Interesse: Indem er alle Kinder und Jugend-
lichen verpflichtet, am Schulunterricht teilzunehmen, befähigt er sie nicht nur, von ihren 
Grundrechten tatsächlich Gebrauch zu machen, sondern er schafft auch die Grundlage für 
den Fortbestand und die Funktionsfähigkeit der staatlichen Institutionen. Selbst das beste 
„Homeschooling“ wäre dafür zu wenig. Es gibt ein Grundrecht auf Schulbildung – in unser 
aller Interesse.

* Beschluss vom 19.11.2021 (AZ: 1 BvR 971/21 – 1 BvR 1069/21), online abrufbar unter: www.bundesverfassungs-
gericht.de
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22Wer mitreden will, 

braucht Informationen
Das Eltern-Jahrbuch, das jährlich erscheinende Handbuch des Schul- und Eltern-
rechts an öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg, liegt jetzt im einundzwanzigs-
ten Jahrgang vor. Es enthält die für Eltern und vor allem für Elternvertreterinnen und 
Elternvertreter notwendigen Informationen aus dem Schulrecht des Landes.

Neben dem Schulgesetz sind alle wichtigen Verordnungen und Verwaltungs-
vorschriften des Kultusministeriums enthalten, zum Beispiel

 • die Elternbeiratsverordnung
 • die Schulbesuchs-, Schulkonferenz- und Konferenzordnung
 •  das Übergangsverfahren von der Grundschule auf die weiterführenden Schulen
 •  die Versetzungsordnungen und Stundentafeln der allgemeinbildenden Schulen 

und der SBBZ
 •  die Regelungen über die Abschlussprüfungen an den Werkreal- und den 

 Realschulen
 • die Abiturverordnung für die allgemeinbildenden Gymnasien
 •  grundlegende Informationen über die beruflichen Schulen, die Fachschul- und 

die Fachhochschulreife
 •  die Notenbildungsverordnung (Noten / Zeugnisse / Klassenarbeiten / 

 Hausaufgaben)
 • der Organisationserlass über die Unterrichtsversorgung usw.

Ferner enthält das Buch viele praktische Tipps und Hinweise für die Elternarbeit 
sowie eine Muster-Geschäftsordnung für Elternbeiräte, eine Mustereinladung 
für Elternabende, zahlreiche Beiträge zum rechtlichen Status und zum Informati-
onsrecht der Eltern sowie zur Öffentlichkeitsarbeit der Elternvertretungen, zum 
Schulhaushalt und der Lernmittelfreiheit, zur Aufsichtspflicht und der Unfallversi-
cherung, zum Datenschutz, zu den außerunterrichtlichen Veranstaltungen und zur 
Schülerbeförderung, zur Ersten Hilfe und zum Urheberrecht, zur Schülermitverant-
wortung, zum Thema Religion und Schule usw. 

Kurz gesagt: Es ist alles drin, was Elternvertreter*innen wissen wollen und wissen 
sollen. Die Autor*innen des Eltern-Jahrbuchs Michael Rux und Inge Goerlich sind 
profunde Kenner des Schul- und Elternrechts. Sie kommentieren die für Laien 
oft schwer verständliche rechtliche Materie aus der Perspektive von engagierten 
Elternvertreter*innen.

Es gibt es auch eine  Ausgabe mit E-Book, das Eltern-Jahrbuch plus.  
Informationen hierzu stehen unter https://spv-s.de/shop/eltern-jahrbuch.html

Preis: 13,00 Euro

Bestellung über den Buchhandel oder direkt beim Verlag.
Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstr. 7a, 70176 Stuttgart
www.spv-s.de · bestellservice@spv-s.de

ISBN: 978-3-944970-33-2

Michael Rux
Inge Goerlich
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